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Implantatprothetik
Bei der Nachsorge werden Behandler oft 
mit einer ganzen Reihe biologischer, 
mechanischer oder technischer Kompli-
kationen konfrontiert. Von Dr. Ramona 
Buser, Bern.

Swiss Dental Hygienists
Der diesjährige Jahreskongress von 
Swiss Dental Hygienists steht unter dem 
Motto «Interactions» und wird am 9. und 
10. November in den Olma Messen in 
St. Gallen stattfi nden.

Verlässlicher Partner
Produkt- und Systeminnovationen für 
den Dentalmarkt: Die MS Dental AG ist 
seit 1980 sowohl auf dem Gebiet der 
Restaurativen Zahnheilkunde als auch im 
Bereich der Ästhetik aktiv. Seite 14 Seite 23INTERACTIONS

BERN – Für Kinderarzneimittel 
kann künftig ein längerer Patent-
schutz gelten. Damit sollen Anreize 
zur Entwicklung von Arzneimitteln 
geschaffen werden, die auf die Be-
dürfnisse von Kindern zugeschnitten 
sind.  Der  Bundesrat  hat  am 
21. September 2018 das Inkrafttreten 

der dafür nötigen Änderungen des 
Patentgesetzes und der Patentver-
ordnung bestimmt. Die neuen Rege-
lungen gelten ab dem 1. Januar 2019. 

Kinder brauchen 
eigene Medikamente

Mangels Alternativen werden 
heute in der Kinderheilkunde oft 
Arzneimittel eingesetzt, die für eine 
solche Verwendung weder unter-
sucht noch zugelassen wurden. Um 
die Entwicklung von Medikamenten 
zu fördern, die auf die Bedürfnisse 
von Kinder zugeschnitten sind, ent-
hält das Patentgesetz neue Anreize: 
Wenn Arzneimittelhersteller pädia-

trische Studien zu Medikamenten 
durchführen und damit Anwen-
dungsmöglichkeiten speziell für Kin-
der aufzeigen, erhalten sie für ihre 
patentierten Erfi ndungen Schutzver-
längerungen von sechs Monaten. 
Diese sogenannte «pädiatrische Ver-
längerung» soll die erhöhten For-

schungs- und Entwick-
lungskosten  zumindest 
zum Teil ausgleichen.

Neues pädiatrisches 
Schutzzertifi kat 
geschaffen

Patente auf pharma-
zeutische Produkte kön-
nen durch ergänzende 
Schutzzertifi kate verlän-
gert werden. Die zusätzli-
che pädiatrische Verlän-
gerung kann auf zwei Ar-
ten erreicht werden: Ent-
weder wird ein bereits 
bestehendes ergänzendes 
Schutzzertifi kat verlän-
gert oder es wird ein pä-
diatrisches ergänzendes 
Schutzzertifikat  direkt 
auf das Patent gewährt. 
Letzteres ist ein neues, 

speziell für die Schweiz entwickeltes 
Schutzrecht.

Die Teilrevision des Patentgeset-
zes führt darüber hinaus zwei wei-
tere Ausnahmen von der Wirkung 
des Patents ein. Damit soll die me-
dizinische Behandlungsfreiheit von 
Ärzten oder die Zubereitung von 
Arzneimitteln in Apotheken ge-
währleistet werden. 

Die Teilrevision des Patentgeset-
zes und der Patentverordnung tritt 
zusammen mit der Revision des 
Heilmittelgesetzes am 1. Januar 2019 
in Kraft. DT

Quelle: Der Bundesrat

Den Kindern zuliebe
Neue Anreize zur Entwicklung von Kinderarzneimitteln 

ab 1. Januar 2019.

ZÜRICH – Die steigenden Grund-
versicherungsprämien bieten alljähr-
lich Stoff für hitzige Diskus sionen. 
Doch tatsächlich zahlen Schweizer 
fast ebenso viel privat an Gesund-
heitskosten. Und die Zahlungsbereit-
schaft ist gross. Eine Studie des Ge-
sundheitsökonomen Pius Gyger im 
Auftrag des Online-Vergleichsdiens-
tes comparis.ch, die am 28. August in 
Bern vorgestellt wurde, zeigt: Von den 
total 80 Milliarden Franken Gesund-
heitsausgaben zahlten die Schweizer 
2016 direkt aus dem eigenen Porte-
monnaie 24 Milliarden Franken. Da-
von entfi elen 5,4 Milliarden Franken 
auf für die Versicherer hochprofi  -
ta ble  Zusatzversicherungsleistungen. 
Besonders profi tiert haben die Versi-
cherer im stationären Bereich. Weil 
die Grundversicherung stetig ausge-
baut, das Zusatzversicherungsange-
bot kaum den sich verändernden 
Kundenbedürfnissen angepasst wird 
und Kunden ab 50 nicht mehr wech-
seln, sondern nur noch aussteigen 
können, ist der Kundenbestand – 
trotz hoher Prämien – in den letzten 
Jahren konstant geblieben. Das Prä-
mienvolumen stieg zwischen 2008 
und 2016 sogar um sechs Prozent.

Ein Drittel der Arztleistungen 
zahlen Schweizer direkt

Von den 24 Milliarden Franken 
privat bezahlter Gesundheitsdienst-
leistungen entfi elen fast 80 Prozent 
auf freiwillige Selbstzahlungen. Hier 
sind weitere rund 4,3 Milliarden Fran-
ken Kostenbeteiligungen an medizini-
schen Leistungen zulasten der Sozial-
versicherungen nicht mit eingerech-
net.

In absoluten Zahlen betrachtet 
steht die Schweiz damit, zusammen 
mit den USA, bezüglich der privat 
finanzierten  Gesundheitsausgaben 
pro Kopf weltweit an der Spitze. Mit 
relativ betrachteten 40 Prozent priva-
ter Finanzierung und 60 Prozent 
Zwangsabgaben liegt die Eidgenossen-
schaft bei den Gesundheitsausgaben 
auf einer Linie mit Israel, Griechen-
land und Chile. In unseren Nachbar-
ländern Deutschland und Frankreich 
wird mit je knapp über 15 Prozent 
deutlich weniger privat fi nanziert.

Seit 2012 wachsen die Ausgaben 
des privaten Marktes in der Schweiz 
etwa so wie die der Grundversiche-
rung. Die Zahlen der Haushalts-
budgeterhebung zeigen, wohin die 
privaten Beiträge fl iessen: Mit 
5,5 Milliarden Franken machen 

Pensions- und Betreuungskosten in
Pfl egeheimen einen wesentlichen Teil 
der direkt von den Privathaushalten 
gedeckten Kosten aus.

Weitere drei Milliarden entfallen 
auf selbst bezahlte Arztleistungen. 
Bemerkenswert ist: Die durch die 
Grundversicherung gedeckten Arzt-

leistungen machen demnach nur 
rund zwei Drittel der gesamten Arzt-
kosten aus. Weitere 2,8 Milliarden 
Franken geben die Schweizer beim 
Zahnarzt aus und 1,6 Milliarden 
Franken für Medikamente. DT

Quelle: comparis.ch AG

Private Gesundheitskosten: 
Schweizer zahlen weltweit am meisten 

In Bern wurde jetzt die Comparis-Studie über Krankenzusatzversicherungen vorgestellt.
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PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN
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„Ich behandle in Altenheimen 
mit gleicher Leistung wie  
in meiner Praxis.”

Einfachster Transport 

Einheit und Material rollend auf Trolley

Voller Einsatz der Handstücke 
Wie in Ihrer Praxis

Volle Absaugleistung

Wie in Ihrer Praxis

Optimale Hygiene 

Material (rot/grün) getrennt 

Wie in Ihrer Praxis

Kontaktieren Sie uns:
info@bpr-swiss.com
+ 41 31 506 06 06
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«Was macht eine Behandlungseinheit zur
Dentsply Sirona Behandlungseinheit?» Seite 3
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